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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

RAT

RICHTLINIE DES RATES

vom 25. Juli 1978

für die gegenseitige Anerkennung der Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstigen Befähi
gungsnachweise des Zahnarztes und für Maßnahmen zur Erleichterung der tatsächlichen
Ausübung des Niederlassungsrechts und des Rechts auf freien Dienstleistungsverkehr

(78/686/EWG)

Artikel 57 Absatz 1 des Vertrages sieht vor, daß Richt
linien für die gegenseitige Anerkennung der Diplome,
Prüfungszeugnisse und sonstigen Befähigungsnachweise
erlassen werden . Ziel dieser Richtlinie ist die Anerken
nung der Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstigen
Befähigungsnachweise des Zahnarztes, die den Zugang
zur zahnärztlichen Tätigkeit eröffnen, sowie der Di
plome, Prüfungszeugnisse und sonstigen Befähigungs
nachweise des Fachzahnarztes .

Bezüglich der fachzahnärztlichen Weiterbildung sollten
die Weiterbildungsnachweise gegenseitig anerkannt
werden, soweit diese eine Voraussetzung für das Führen
des Titels eines Fachzahnarztes sind, ohne jedoch eine
Voraussetzung für die Aufnahme der Fachzahnarzttä
tigkeit darzustellen .

DER RAT DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf die
Artikel 49, 57, 66 und 235,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments ( 1),
nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialaus
schusses (2),

in Erwägung nachstehender Gründe:

Aufgrund des Vertrages ist seit Ablauf der Übergangs
zeit jede auf der Staatsangehörigkeit beruhende unter
schiedliche Behandlung bei der Niederlassung und im
Dienstleistungsverkehr untersagt. Der Grundsatz der auf
diese Weise erzielten Inländergleichbehandlung gilt
insbesondere für die Erteilung einer für die Aufnahme
oder Ausübung der zahnärztlichen Tätigkeiten gegebe
nenfalls erforderlichen Genehmigung sowie für die Ein
tragung oder Mitgliedschaft bei Berufsverbänden oder
-körperschaften.

Es erscheint jedoch angebracht, gewisse Bestimmungen
vorzusehen, um den Zahnärzten die tatsächliche Aus
übung des Niederlassungsrechts und des Rechts auf
freien Dienstleistungsverkehr zu erleichtern.

Aufgrund des Vertrages sind die Mitgliedstaaten gehal
ten, keine Beihilfe zu gewähren, die die Niederlassungs
bedingungen verfälschen könnte .

In Anbetracht der zwischen den Mitgliedstaaten beste
henden Unterschiede in bezug auf die Zahl der zahn
ärztlichen Fachrichtungen und die Art oder Dauer der
entsprechenden Weiterbildung müssen bestimmte Koor
dinierungsmaßnahmen vorgesehen werden, damit die
Mitgliedstaaten Diplome, Prüfungszeugnisse und son
stige Befähigungsnachweise gegenseitig anerkennen
können. Diese Koordinierung erfolgt durch die Richt
linie 78/687/EWG des Rates vom 25 . Juli 1978 zur
Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften
für die Tätigkeiten des Zahnarztes (3 ).

H ABl. Nr. C 101 vom 4. 8 . 1970, S. 19 .
(2 ) ABl . Nr. C 36 vom 28 . 3 . 1970, S. 17. (3 ) Siehe Seite 10 dieses Amtsblatts .
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Obgleich diese Koordinierung nicht die Harmonisierung
aller Vorschriften der Mitgliedstaaten über die fach
zahnärztliche Weiterbildung zur Folge hat, muß die
gegenseitige Anerkennung der nicht allen Mitgliedstaa
ten gemeinsamen Diplome, Prüfungszeugnisse und son
stigen Befähigungsnachweise des Fachzahnarztes erfol
gen, ohne daß dadurch jedoch die Möglichkeit einer
späteren Harmonisierung auf diesem Gebiet ausge
schlossen wird. Man war diesbezüglich der Auffassung,
daß die Anerkennung der Diplome, Prüfungszeugnisse
und sonstigen Befähigungsnachweise des Fachzahnarz
tes auf die Mitgliedstaaten beschränkt werden sollte, in
denen die betreffenden Fachrichtungen bestehen.

Da eine Richtlinie über die gegenseitige Anerkennung
der Diplome nicht unbedingt die sachliche Gleichwer
tigkeit der Ausbildungsgänge, die zu einem solchen
Diplom führen, zur Folge hat, darf die entsprechende
Ausbildungsbezeichnung nur in der Sprache des Hei
mat- oder Herkunftsstaats geführt werden.

der Arbeitnehmer innerhalb der Gemeinschaft ( x ) für die
von ihr erfaßten Berufe keine spezifischen Bestimmun
gen in bezug auf die persönliche Zuverlässigkeit, die
Berufsordnung und das Führen des Titels. Je nach Mit
gliedstaat gelten die betreffenden Regelungen für ange
stellte wie für freiberuflich tätige Berufsangehörige oder
können auf sie angewandt werden. Für die Tätigkeiten
des Zahnarztes ist in allen Mitgliedstaaten der Besitz
eines zahnärztlichen Diploms, Prüfungszeugnisses oder
sonstigen Befähigungsnachweises erforderlich oder wird
erforderlich gemacht werden. Diese Tätigkeiten werden
sowohl von freiberuflich tätigen Zahnärzten als auch
von Zahnärzten im Angestelltenverhältnis oder auch
von denselben Personen im Verlauf ihrer beruflichen
Laufbahn abwechselnd in der einen oder der anderen
dieser beruflichen Stellungen ausgeübt. Um die Freizü
gigkeit dieser Berufstätigen in der Gemeinschaft zu
fördern, erscheint es daher notwendig, die Anwendung
dieser Richtlinie auf Zahnärzte im Angestelltenverhält
nis auszudehnen.

In Italien gibt es noch nicht den Beruf des Zahnarztes
als solchen. Italien ist daher eine zusätzliche Frist für die
Anerkennung der von den übrigen Mitgliedstaaten
ausgestellten Zahnarztdiplome einzuräumen.

Daraus folgt auch, daß die Inhaber eines in Italien aus
gestellten Ärztediploms nicht eine den Erfordernissen
des Artikels 19 dieser Richtlinie entsprechende Beschei
nigung erhalten können.

Es ist daher notwendig, die Verpflichtung Italiens zur
Anerkennung der von den übrigen Mitgliedstaaten
ausgestellten Diplome einerseits und die Verpflichtung
der Mitgliedstaaten zur Anerkennung der in Italien
ausgestellten Diplome nach Artikel 19 andererseits
zurückzustellen —

Zur Erleichterung der Anwendung dieser Richtlinie
durch die nationalen Verwaltungen können die Mit
gliedstaaten vorschreiben, daß die Begünstigten, die die
in der Richtlinie vorgesehenen Ausbildungsbedingungen
erfüllen, zusammen mit ihrem Ausbildungsnachweis
eine Bescheinigung der zuständigen Behörden des
Heimat- oder Herkunftsstaats darüber vorlegen, daß es
sich bei diesem Nachweis um den in der Richtlinie
genannten handelt.

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Im Falle einer Dienstleistung würde das Erfordernis der
Eintragung oder Mitgliedschaft bei Berufsverbänden
oder -körperschaften, die an sich mit der festen und
dauerhaften Tätigkeit im Aufnahmestaat verbunden ist,
zweifellos eine Behinderung für den Dienstleistungser
bringer darstellen, der seine Tätigkeit nur vorüberge
hend ausübt. Auf dieses Erfordernis ist daher zu verzich
ten. Allerdings sollte in diesem Fall die Einhaltung der
Berufsordnung, über die diese Berufsverbände oder
-körperschaften zu wachen haben, sichergestellt werden.
Zu diesem Zweck ist vorbehaltlich der Anwendung von
Artikel 62 des Vertrages vorzusehen, daß von dem Be
günstigten eine Anzeige bei der zuständigen Behörde des
Aufnahmestaats über die Dienstleistung verlangt werden
kann.

KAPITEL 1

ANWENDUNGSBEREICH

Es ist zu unterscheiden zwischen den Bedingungen der
persönlichen Zuverlässigkeit für eine erste Aufnahme
des Berufes und denjenigen für die Ausübung des
Berufes .

Artikel 1

Diese Richtlinie gilt für die in Artikel 5 der Richtlinie
78/687/EWG beschriebenen und unter folgenden Be
zeichnungen ausgeübten Tätigkeiten des Zahnarztes :
— in der Bundesrepublik Deutschland:
Zahnarzt

Was die Tätigkeiten des Zahnarztes als Angestellter
betrifft, so enthält die Verordnung (EWG) Nr. 1612/68
des Rates vom 15 . Oktober 1968 über die Freizügigkeit H ABl. Nr. L 257 vom 19. 10. 1968 , S. 2 .
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— in Belgien :
licencié en science dentaire/licentiaat in de tand
heelkunde

— in Dänemark:

tandlæge
— in Frankreich :

chirurgien-dentiste
— in Irland:

dentist, dental practitioner oder dental surgeon
— in Italien :

die von Italien den Mitgliedstaaten und der Kom
mission innerhalb der in Artikel 24 Absatz 1 ge
nannten Frist mitgeteilte Bezeichnung

— in Luxemburg:

den zuständigen Behörden der Deutschen Demo
kratischen Republik ausgestellten Ausbildungs
nachweise mit den unter Nummer 1 aufgeführten
Nachweisen;

b) in Belgien:

„diplome legal de licencie en science dentaire — wet
telijk diploma van licentiaat in de tandheelkunde"
(zahnärztliches Diplom), ausgestellt von den medi
zinischen Fakultäten einer Universität oder vom
Hauptprüfungsausschuß oder von den staatlichen
Prüfungsausschüssen für Hochschulen;

c) in Dänemark:

„bevis for tandlægeeksamen (kandidateksamen)"
(Zeugnis über das zahnärztliche Examen), ausge
stellt von den Schulen für zahnärztliche Ausbildung,
in Verbindung mit der von dem „sundhedsstyrel
sen" (Staatliches Gesundheitsamt) ausgestellten
Bescheinigung, daß der Betreffende eine Assistenten
tätigkeit von vorgeschriebener Dauer ausgeübt hat;

d) in Frankreich:

1 . „diplome d'État de chirurgien-dentiste" (staatli
ches Diplom eines Zahnarztes), ausgestellt bis
1973 von der medizinischen oder medizinisch
pharmazeutischen Fakultät einer Universität;

2 . „diplome d'État de docteur en chirugie dentaire"
(staatliches Diplom eines Doktors der
Dentalchirurgie), ausgestellt von einer Universi
tät;

e) in Irland:

Diplom eines

médecin-dentiste

— in den Niederlanden:

tandarts

— im Vereinigten Königreich :
dentist, dental practitioner oder dental surgeon.

KAPITEL II

DIPLOME, PRÜFUNGSZEUGNISSE UND SONSTIGE
BEFÄHIGUNGSNGSNACHWEISE DES ZAHNARZTES

— „Bachelor in Dental Science (B.Dent.Sc.)",
— „Bachelor of Dental Surgery (BDS)"

oder

— „Licentiate in Dental Surgery (LDS)",

Artikel 2

Jeder Mitgliedstaat erkennt die in Artikel 3 dieser Richt
linie aufgeführten Diplome, Prüfungszeugnisse und
sonstigen Befähigungsnachweise des Zahnarztes , die die
anderen Mitgliedstaaten den Staatsangehörigen der
Mitgliedstaaten nach Artikel 1 der Richtlinie
78/687/EWG ausstellen, an und verleiht ihnen in sei
nem Gebiet die gleiche Wirkung in bezug auf die Auf
nahme und Ausübung der Tätigkeiten des Zahnarztes
wie den von ihm ausgestellten Diplomen, Prüfungszeug
nissen und sonstigen Befähigungsnachweisen.

Artikel 3

Als Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstige Befähi
gungsnachweise im Sinne von Artikel 2 gelten:

a) in der Bundesrepublik Deutschland:

1 . das von den zuständigen Behörden ausgestellte
Zeugnis über die zahnärztliche Staatsprüfung;

2 . die Bescheinigungen der zuständigen Behörden
der Bundesrepublik Deutschland über die
Gleichwertigkeit der nach dem 8 . Mai 1945 von

ausgestellt von einer Universität oder dem „Royal
College of Surgeons in Ireland";

f) in Italien:

das Diplom, dessen Bezeichnung Italien den Mit
gliedstaaten und der Kommission innerhalb der in
Artikel 24 Absatz 1 vorgesehenen Frist mitteilt;

g) in Luxemburg:

„diplome d'État de docteur en medecine dentaire"
(staatliches Diplom eines Doktors der Zahnheil
kunde), ausgestellt von dem staatlichen Prüfungs
ausschuß ;

h) in den Niederlanden:

„universitair getuigschrift von een met goed gevolg
afgelegd tandartsexamen" (Universitätszeugnis über
die bestandene zahnärztliche Prüfung);
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i) im Vereinigten Königreich:

Diplom eines
— „Bachelor of Dental Surgery (BDS oder BChD)"

oder

— „Licentiate in Dental Surgery (LDS)",

ausgestellt von einer Universität oder einem „Royal
College".

KAPITEL III

ZWEI ODER MEHREREN MITGLIEDSTAATEN EIGENE
DIPLOME, PRÜFUNGSZEUGNISSE UND SONSTIGE
BEFÄHIGUNGSNACHWEISE DES FACHZAHNARZTES

Artikel 4

Jeder Mitgliedstaat, in dem einschlägige Rechts- und
Verwaltungsvorschriften bestehen, erkennt die in Arti
kel 5 aufgeführten fachzahnärztlichen Diplome, Prü
fungszeugnisse und sonstigen Befähigungsnachweise für
Kieferorthopäden und Zahnärzte für Oralchirur
gie/Mundchirurgie, die die anderen Mitgliedstaaten den
Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten nach den Arti
keln 2 und 3 der Richtlinie 78 /687/EWG ausstellen,
an und verleiht ihnen in seinem Gebiet die gleiche
Wirkung wie den von ihm ausgestellten Diplomen,
Prüfungszeugnissen und sonstigen Befähigungsnachwei
sen .

pädie), ausgestellt von der Behörde, die dafür
von dem zuständigen Minister als zuständig
anerkannt ist ;

— in den Niederlanden:
„getuigschrift van erkenning en inschrijving als
orthodontist in het Specialistenregister" (Be
scheinigung über die Anerkennung und die Ein
tragung des Betreffenden als Kieferorthopäde in
das Facharztregister), ausgestellt von der „Spe
cialisten-Registratiecommissie (SRC)" (Kommis
sion für die Anerkennung von Fachärzten);

— im Vereinigten Königreich :
„certificate of completion of specialist training
in orthodontics" (Zeugnis über die fachzahn
ärztliche Ausbildung in Kieferorthopädie),
ausgestellt von der als dafür zuständig aner
kannten Behörde.

2 . Oralchirurgie/Mundchirurgie

— in Deutschland:
die von einer Landeszahnärztekammer erteilte
fachzahnärztliche Anerkennung für Oralchirur
gie/Mundchirurgie ;

— in Dänemark :

„bevis for tilladelse til at betegne sig som spe
cialtandlæge i hospitalsodontologi" (Bescheini
gung, wonach die Berufsbezeichnung eines
Krankenhauszahnarztes geführt werden darf),
ausgestellt von dem „sundhedsstyrelsen" (Staat
liches Gesundheitsamt);

— in Irland:

„certificate of specialist dentist in oral surgery"
(fachzahnärztliches Prüfungszeugnis für Mund
chirurgie), ausgestellt von der Behörde, die dafür
von dem zuständigen Minister als zuständig
anerkannt ist;

— in den Niederlanden:

„getuigschrift van erkenning en inschrijving als
kaakchirug in het Specialistenregister" (Be
scheinigung über die Eintragung und Anerken
nung des Betreffenden als Mundchirurg in das
Facharztregister), ausgestellt von der „Speciali
sten-Registratiecommissie (SRC)" (Kommission
für die Anerkennung von Fachärzten);

— im Vereinigten Königreich:
„certificate of completion of specialist training
in oral surgery" (Prüfungszeugnis über die fach
zahnärztliche Ausbildung als Mundchirurg),
ausgestellt von der als dafür zuständig aner
kannten Behörde.

Artikel 6

( 1 ) Jeder Aufnahmestaat kann den Staatsangehörigen
der Mitgliedstaaten für den Erwerb von fachzahnärztli

Artikel 5

Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstige Befähigungs
nachweise im Sinne von Artikel 4 sind :

1 . Kieferorthopädie

— in der Bundesrepublik Deutschland:
die von einer Landeszahnärztekammer erteilte
fachzahnärztliche Anerkennung für Kieferor
thopädie ;

— in Dänemark:

„bevis for tilladelse til at betegne sig som spe
cialtandlsege i ortodonti" (Bescheinigung,
wonach die Berufsbezeichnung eines Fachzahn
arztes für Kieferorthopädie geführt werden
darf), ausgestellt von dem „sundhedsstyrelsen"
(Staatliches Gesundheitsamt);

— in Frankreich:

der Titel „specialiste en Orthodontie" (Spezialist
für Kieferorthopädie), verliehen von der hierfür
als zuständig anerkannten Behörde ;

— in Irland:

„certificate of specialist dentist in orthodontics"
(Zeugnis eines Fachzahnarztes für Kieferortho
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beigefügt wird, daß die betreffende fachzahnärztliche
Tätigkeit tatsächlich und rechtmäßig während eines
Zeitraums ausgeübt worden ist, der der verdoppelten
Differenz zwischen der Dauer der fachzahnärztlichen
Weiterbildung im Heimat- oder Herkunftsstaat und der
in der Richtlinie 78 /687/EWG genannten Mindest
dauer der Weiterbildung entspricht.

Wird in dem Aufnahmestaat jedoch vor Inkrafttreten
dieser Richtlinie für die Weiterbildung eine kürzere
Mindestdauer verlangt, als sie in Artikel 2 der Richtlinie
78/687/EWG vorgesehen ist, so darf die in Unterab
satz 1 genannte Differenz nur nach Maßgabe der in
diesem Staat vorgesehenen Mindestdauer der Weiterbil
dung festgelegt werden.

chen Diplomen, Prüfungszeugnissen oder sonstigen
fachzahnärztlichen Befähigungsnachweisen, die in einem
bestimmten Heimat- oder Herkunftsstaat nicht ausge
stellt werden, die dafür in seinen Rechts- und Verwal
tungsvorschriften vorgesehenen Weiterbildungsbedin
gungen auferlegen.

(2 ) Der Aufnahmestaat rechnet jedoch die von den in
Absatz 1 genannten Staatsangehörigen bereits abgelei
stete und durch ein von den zuständigen Behörden des
Heimat- oder Herkunftsstaats ausgestelltes Diplom,
Prüfungszeugnis oder einen sonstigen Befähigungs
nachweis belegte Weiterbildungszeit ganz oder teilweise
an, soweit diese der im Aufnahmestaat für das betref
fende Fachgebiet vorgeschriebenen Dauer der Weiter
bildung entspricht.

(3 ) Die zuständigen Behörden oder Stellen des Auf
nahmestaats unterrichten den Begünstigten, nachdem sie
Inhalt und Dauer seiner fachzahnärztlichen Weiterbil
dung anhand der vorgelegten Diplome, Prüfungszeug
nisse und sonstigen Befähigungsnachweise überprüft
haben, über die Dauer der ergänzenden Weiterbildung
und die dabei erfaßten Gebiete .

KAPITEL V

FÜHREN DER AUSBILDUNGSBEZEICHNUNG

Artikel 8

( 1 ) Unbeschadet des Artikels 17 tragen die Aufnahme
staaten dafür Sorge, daß die Staatsangehörigen der
Mitgliedstaaten, die die Voraussetzungen der Artikel 2 ,
4 , 7 und 19 erfüllen, zum Führen ihrer im Heimat- oder
Herkunftsstaat gültigen rechtmäßigen Ausbildungsbe
zeichnung — sofern diese nicht mit der Berufsbezeich
nung identisch ist — und gegebenenfalls der betreffen
den Abkürzung in der Sprache dieses Staates berechtigt
sind. Sie können vorschreiben, daß neben dieser Be
zeichnung Name und Ort der Lehranstalt oder des
Prüfungsausschusses , die bzw. der diese Ausbildungsbe
zeichnung verliehen hat, aufgeführt werden.

(2 ) Kann die Ausbildungsbezeichnung des Heimat
oder Herkunfststaats im Aufnahmestaat mit einer Be
zeichnung verwechselt werden, die in diesem Staat eine
zusätzliche Ausbildung voraussetzt, die von dem Begün
stigten nicht erworben wurde, so kann der Aufnahme
staat vorschreiben, daß der Begünstigte seine im Hei
mat- oder Herkunftsstaat gültige Ausbildungsbezeich
nung in einer geeigneten vom Aufnahmestaat festgeleg
ten Form verwendet.

KAPITEL IV

ERWORBENE RECHTE

Artikel 7

( 1 ) Jeder Mitgliedstaat erkennt bei Staatsangehörigen
der Mitgliedstaaten als ausreichenden Nachweis die
Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstigen Befähi
gungsnachweise des Zahnarztes an, die von den anderen
Mitgliedstaaten vor Beginn der Anwendung der Richt
linie 78/687/EWG ausgestellt worden sind, auch wehn
sie nicht allen Mindestanforderungen der Ausbildung
nach Artikel 1 der Richtlinie 78/687/EWG genügen,
sofern ihnen eine Bescheinigung darüber beigefügt ist,
daß sich der betreffende Staatsangehörige während der
letzten fünf Jahre vor Ausstellung der Bescheinigung
mindestens drei Jahre lang ununterbrochen tatsächlich
und rechtmäßig den betreffenden Tätigkeiten gewidmet
hat.

(2 ) Jeder Mitgliedstaat erkennt bei Staatsangehörigen
der Mitgliedstaaten als ausreichenden Nachweis die
Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstigen Befähi
gungsnachweise des Fachzahnarztes an, die von den
anderen Mitgliedstaaten vor Beginn der Anwendung der
Richtlinie 78/687/EWG ausgestellt worden sind, auch
wenn sie den Mindestanforderungen der Weiterbildung
nach den Artikeln 2 und 3 der Richtlinie 78/687/EWG
nicht genügen. Wenn aus diesen Bescheinigungen her
vorgeht, daß die Mindestdauer der Weiterbildung nach
Artikel 2 der Richtlinie 78/687/EWG nicht erreicht
worden ist, kann jedoch der Mitgliedstaat verlangen,
daß ihnen eine von den zuständigen Stellen des Heimat
oder Herkunftsstaats ausgestellte Bescheinigung darüber

KAPITEL VI

MASSNAHMEN ZUR ERLEICHTERUNG DER TAT
SÄCHLICHEN AUSÜBUNG DES NIEDERLASSUNGS
RECHTS UND DES RECHTS AUF FREIEN DIENSTLEI

STUNGSVERKEHR DER ZAHNÄRZTE

A. Besondere Bestimmungen betreffend das Niederlas
sungsrecht

Artikel 9

( 1 ) Der Aufnahmestaat, der von den eigenen Staatsan
gehörigen für die erstmalige Aufnahme einer Tätigkeit
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außerhalb seines Gebietes eingetreten sind und die sich
im Aufnahmestaat auf die Ausübung der betreffenden
Tätigkeit auswirken können, so kann er den Heimat
oder Herkunftsstaat davon unterrichten.

Der Heimat- oder Herkunftsstaat prüft die Richtigkeit
der Tatbestände, sofern sie sich in diesem Mitgliedstaat
auf die Ausübung der betreffenden Tätigkeit auswirken
könnten. Die Behörden dieses Staates legen Art und
Umfang der Prüfung, die durchzuführen ist, selbst fest
und unterrichten den Aufnahmestaat über die Folgerun
gen, die sie hinsichtlich der von ihnen gemäß Absatz 1
übermittelten Auskünfte ziehen.

(3 ) Die Mitgliedstaaten sorgen für die Vertraulichkeit
der übermittelten Angaben.

im Sinne des Artikels 1 einen Zuverlässigkeitsnachweis
verlangt, erkennt bei Staatsangehörigen anderer Mit
gliedstaaten als ausreichenden Beweis eine von der zu
ständigen Behörde des Heimat- oder Herkunftsstaats
ausgestellte Bescheinigung an, aus der hervorgeht, daß
die in diesem Staat für die Aufnahme der Tätigkeit ge
forderte Zuverlässigkeit gegeben ist.

(2 ) Wird im Heimat- oder Herkunftsstaat für die erst
malige Aufnahme der betreffenden Tätigkeiten ein
Zuverlässigkeitsnachweis nicht verlangt, so kann der
Aufnahmestaat von den Staatsangehörigen dieses Hei
mat- oder Herkunftsstaats einen Strafregisterauszug
oder, wenn dieser nicht beigebracht werden kann, einen
gleichwertigen Nachweis verlangen, der von der zustän
digen Behörde des Heimat- oder Herkunftsstaats ausge
stellt ist.

(3 ) Hat der Aufnahmestaat Kenntnis von schwerwie
genden und genau bestimmten Tatbeständen, die vor
der Niederlassung des Betreffenden in diesem Staat
außerhalb seines Gebietes eingetreten sind und die sich
im Aufnahmestaat auf die Aufnahme der betreffenden
Tätigkeit auswirken können, so kann er den Heimat
oder Herkunftsstaat davon unterrichten.

Der Heimat- oder Herkunftsstaat prüft die Richtigkeit
der Tatbestände, sofern sie sich in diesem Mitglied
staat auf die Aufnahme der betreffenden Tätigkeit aus
wirken könnten. Die Behörden dieses Staates legen Art
und Umfang der Prüfung, die durchzuführen ist, selbst
fest und unterrichten den Aufnahmestaat über die Fol
gerungen, die sie hinsichtlich der von ihnen ausgestellten
Bescheinigungen und Nachweise daraus ziehen.

(4 ) Die Mitgliedstaaten sorgen für die Vertraulichkeit
der übermittelten Angaben.

Artikel 11

Verlangt der Aufnahmestaat von seinen eigenen Staats
angehörigen für die Aufnahme oder die Ausübung einer
Tätigkeit im Sinne des Artikels 1 ein Zeugnis über den
körperlichen und geistigen Gesundheitszustand, so
erkennt dieser Staat die Vorlage der im Heimat- oder
Herkunftsstaat geforderten Bescheinigung als ausrei
chend an.

Wird im Heimat- oder Herkunftsstaat für die Aufnahme
oder die Ausübung der betreffenden Tätigkeit ein derar
tiges Zeugnis nicht verlangt, so erkennt der Aufnahme
staat bei Staatsangehörigen dieses Heimat- oder Her
kunfststaats eine von dessen zuständigen Behörden
ausgestellte Bescheinigung an, die den Bescheinigungen
des Aufnahmestaats entspricht.

Artikel 12

Die in den Artikeln 9, 10 und 11 genannten Bescheini
gungen dürfen bei ihrer Vorlage nicht älter als drei
Monate sein.

Artikel 13

( 1 ) Das Verfahren für die Zulassung des Begünstigten
zur Aufnahme einer Tätigkeit im Sinne des Artikels 1
gemäß den Artikeln 9, 10 und 11 muß innerhalb kürze
ster Frist, spätestens aber drei Monate nach Einreichung
der vollständigen Unterlagen des Betreffenden abge
schlossen werden, unbeschadet der Fristen, die sich aus
der etwaigen Einlegung eines Rechtsmittels im Anschluß
an dieses Verfahren ergeben können.

(2) In den in Artikel 9 Absatz 3 und in Artikel 10
Absatz 2 genannten Fällen wird der Ablauf der in Ab
satz 1 genannten Frist durch den Antrag auf Überprü
fung ausgesetzt.

Der konsultierte Mitgliedstaat muß seine Antwort bin
nen drei Monaten erteilen.

Artikel 10

( 1 ) Bestehen in einem Aufnahmestaat bezüglich der
Ausübung einer Tätigkeit im Sinne des Artikels 1
Rechts- und VerwaltungsVorschriften über den Nach
weis der Zuverlässigkeit einschließlich Vorschriften über
Disziplinarmaßnahmen wegen schwerwiegenden stan
deswidrigen Verhaltens oder über die Verurteilung
wegen strafbarer Handlungen, so übermittelt der Hei
mat- oder Herkunftsstaat dem Aufnahmestaat die er
forderlichen Auskünfte über die gegen den Betreffenden
verhängten beruflichen oder administrativen Maßnah
men oder Sanktionen sowie über die Strafsanktionen,
welche die Ausübung des Berufs im Heimat- oder Her
kunftsstaat betreffen.

(2) Hat der Aufnahmestaat Kenntnis von schwerwie
genden und genau bestimmten Tatbeständen, die vor
der Niederlassung des Betreffenden in diesem Staat
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Der Aufnahmestaat setzt das in Absatz 1 genannte
Verfahren fort, sobald diese Antwort vorliegt oder diese
Frist abgelaufen ist.

Artikel 14

Wird in einem Aufnahmestaat von dessen Staatsangehö
rigen für die Aufnahme und Ausübung einer Tätigkeit
im Sinne des Artikels 1 eine Eidesleistung oder eine fei
erliche Erklärung verlangt, so sorgt dieser Mitgliedstaat
dafür, daß den Staatsangehörigen der anderen Mitglied
staaten, die die Formel dieses Eides oder dieser feierli
chen Erklärung nicht benutzen können, eine geeignete,
gleichwertige Formel zur Verfügung steht.

(3 ) Nach den Absätzen 1 und 2 kann der Aufnahme
staat von dem Begünstigten ein oder mehrere Doku
mente mit folgenden Angaben verlangen:

— die in Absatz 2 genannte Anzeige ;

— eine Bescheinigung, aus der hervorgeht, daß der
Begünstigte die betreffenden Tätigkeiten im Mit
gliedstaat seiner Niederlassung rechtmäßig ausübt;

— eine Bescheinigung, aus der hervorgeht, daß der
Begünstigte das/den oder die für die Erbringung der
betreffenden Dienstleistung erforderlichen Diplome,
Prüfungszeugnisse oder sonstigen Befähigungsnach
weise im Sinne dieser Richtlinie besitzt .

(4) Das oder die in Absatz 3 vorgesehenen Dokumente
dürfen bei ihrer Vorlage nicht älter als zwölf Monate
sein.

(5 ) Entzieht ein Mitgliedstaat einem seiner Staatsange
hörigen oder einem in seinem Hoheitsgebiet ansässigen
Staatsangehörigen eines anderen Mitgliedstaats ganz
oder teilsweise und vorübergehend oder endgültig das
Recht auf Ausübung einer Tätigkeit im Sinne des Arti
kels 1 , so sorgt er je nach Fall für den vorübergehenden
oder endgültigen Entzug der in Absatz 3 unter dem
zweiten Gedankenstrich genannten Bescheinigung.

Artikel 16

Wird in einem Aufnahmestaat zur Abrechnung mit
einem Versicherer für Tätigkeiten zugunsten von Sozial
versicherten die Mitgliedschaft bei einer Körperschaft
des öffentlichen Rechts im Bereich der sozialen Sicher
heit verlangt, so befreit dieser Mitgliedstaat im Falle der
Erbringung von Dienstleistungen, für die der Begün
stigte den Ort wechseln muß, die Staatsangehörigen der
Mitgliedstaaten, die sich in einem anderen Mitgliedstaat
niedergelassen haben, von diesem Erfordernis .

In allen Fällen, in denen der Begünstigte zur Erbringung
der Dienstleistung den Ort wechseln muß, kann der
Aufnahmestaat fordern, daß der Begünstigte zuvor oder
in dringenden Fällen so rasch wie möglich diese Stelle
von der Erbringung seiner Dienstleistung unterrichtet.

C. Gemeinsame Bestimmungen betreffend das Nieder
lassungsrecht und den Dienstleistungsverkehr

Artikel 17

( 1 ) Bestehen in einem Aufnahmestaat Vorschriften
über das Führen der Berufsbezeichnung im Zusammen
hang mit einer Tätigkeit im Sinne des Artikels 1 , so
führen die Staatsangehörigen der übrigen Mitgliedstaa
ten, die die in Artikel 2 , in Artikel 7 Absatz 1 und in
Artikel 19 vorgesehenen Bedingungen erfüllen, die Be
rufsbezeichnung, die im Aufnahmestaat der betreffen
den Berufsausbildung entspricht, und verwenden die
entsprechende Abkürzung.

B. Besondere Bestimmungen betreffend den Dienst
leistungsverkehr

Artikel 15

( 1 ) Wird in einem Mitgliedstaat von den eigenen
Staatsangehörigen für die Aufnahme oder Ausübung
einer Tätigkeit im Sinne des Artikels 1 eine Genehmi
gung oder die Eintragung oder Mitgliedschaft bei einem
Berufsverband oder einer Berufskörperschaft verlangt,
so befreit dieser Mitgliedstaat im Falle der Erbringung
von Dienstleistungen die Staatsangehörigen der anderen
Mitgliedstaaten von diesem Erfordernis .

Der Begünstigte hat beim Erbringen von Dienstleistun
gen die gleichen Rechte und Pflichten wie die Staatsan
gehörigen des Aufnahmestaats ; insbesondere unterliegt
er den beruflichen und administrativen Disziplinarvor
schriften dieses Mitgliedstaats .

Zu diesem Zweck und zusätzlich zu der in Absatz 2
vorgesehenen Anzeige über die Dienstleistung können
die Mitgliedstaaten, um die in ihrem Gebiet geltenden
Disziplinarvorschriften anwenden zu können, eine
vorübergehende automatisch eintretende Eintragung
oder Pro-forma-Mitgliedschaft bei einem Berufsver
band, einer Berufskörperschaft oder in einem Register
vorsehen, sofern dadurch die Erbringung der Dienstlei
stung in keiner Weise verzögert oder erschwert und
damit keine zusätzlichen Kosten für den Leistungser
bringer verbunden sind.

Trifft der Aufnahmestaat in Anwendung des Unter
absatzes 2 eine Maßnahme oder hat er Kenntnis von
Tatbeständen, die diesen Vorschriften zuwiderlaufen, so
unterrichtet er davon unverzüglich den Mitgliedstaat, in
dem sich der Begünstigte niedergelassen hat.

(2 ) Der Aufnahmestaat kann vorschreiben, daß der
Begünstigte die Erbringung seiner Dienstleistung den
zuständigen Behörden vorher anzeigt, falls sie einen
vorübergehenden Aufenthalt in diesem Aufnahmestaat
erforderlich macht.

In dringenden Fällen kann diese Anzeige unverzüglich
nach Erbringung der Dienstleistung erfolgen.
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stens dreijähriges erfolgreiches Studium absolviert
haben, über dessen Gleichwertigkeit mit der in Artikel 1
der Richtlinie 78/687/EWG genannten Ausbildung
eine Bescheinigung der zuständigen Stellen vorliegt.

KAPITEL VIII

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

(2 ) Absatz 1 gilt auch für das Führen der Fachzahn
arztbezeichnung durch Fachzahnärzte, die die Bedin
gungen des Artikels 4 und des Artikels 7 Absatz 2 erfül
len .

Artikel 1 8

( 1 ) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen
Maßnahmen, um den Begünstigten die Möglichkeit zu
geben, Informationen über die Gesund,heits- und Sozial
vorschriften sowie gegebenenfalls über die Standesregeln
des Aufnahmestaats zu erhalten.

Zu diesem Zweck können sie Informationsstellen ein
richten, bei denen sich die Begünstigten die erforder
lichen Informationen beschaffen können. Die Aufnah
mestaaten können den Begünstigten im Falle der Nie
derlassung die Verpflichtung auferlegen, mit diesen Stel
len Verbindung aufzunehmen.

(2 ) Die Mitgliedstaaten können die in Absatz 1 ge
nannten Stellen bei den zuständigen Behörden und Stel
len, die sie innerhalb der in Artikel 24 Absatz 1 vorge
sehenen Frist bestimmen, einrichten .

(3 ) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, daß die
Begünstigten gegebenenfalls in ihrem Interesse und im
Interesse ihrer Patienten die Sprachkenntnisse erwerben,
die sie für die Ausübung ihrer Berufstätigkeit im Auf
nahmestaat brauchen.

Artikel 20

Mitgliedstaaten, die von ihren eigenen Staatsangehöri
gen für die Zulassung zur Tätigkeit als Kassenzahnarzt
die Ableistung einer Vorbereitungszeit verlangen, kön
nen diese während eines Zeitraums von acht Jahren von
der Bekanntgabe der Richtlinie an auch von den Staats
angehörigen der anderen Mitgliedstaaten verlangen. Die
Dauer der Vorbereitungszeit darf jedoch sechs Monate
nicht überschreiten .

Artikel 21

Bei begründeten Zweifeln kann der Aufnahmestaat von
den zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in dem
ein Diplom, Prüfungszeugnis oder sonstiger Befähi
gungsnachweis im Sinne der Kapitel II, III und IV ausge
stellt worden ist, die Bestätigung verlangen, daß dieses
Diplom, Prüfungszeugnis oder der sonstige Befähi
gungsnachweis echt ist und der Begünstigte alle Ausbil
dungs- und gegebenenfalls Weiterbildungsbedingungen
der Richtlinie 78/687/EWG erfüllt hat.

Artikel 22

Die Mitgliestaaten bezeichnen innerhalb der in Artikel
24 Absatz 1 vorgesehenen Frist die Behörden und Stel
len, die für die Erteilung oder Entgegennahme der in
dieser Richtlinie genannten Diplome, Prüfungszeugnisse,
sonstigen Befähigungsnachweise, Bescheinigungen und
Informationen zuständig sind, und unterrichten hierüber
unverzüglich die anderen Mitgliedstaaten und die
Kommission .

KAPITEL VII

ÜBERGANGSVORSCHRIFTEN BETREFFEND DIE
BESONDEREN VERHÄLTNISSE ITALIENS

Artikel 19

Von dem Zeitpunkt an, zu dem Italien die Maßnahmen
trifft, um dieser Richtlinie nachzukommen, erkennen die
Mitgliedstaaten zum Zwecke der Ausübung der in Arti
kel 1 dieser Richtlinie genannten Tätigkeiten die Diplo
me, Prüfungszeugnisse und sonstigen Befähigungsnach
weise der Ärzte an, die in Italien Personen ausgestellt
wurden, die ihre Universitätsausbildung spätestens acht
zehn Monate nach Bekanntgabe dieser Richtlinie be
gonnen haben, sofern ihnen eine Bescheinigung der
zuständigen italienischen Behörden darüber beigefügt
ist, daß sich die betreffenden Personen während der letz
ten fünf Jahre vor Ausstellung der Bescheinigung minde
stens drei Jahre lang ununterbrochen in Italien tatsäch
lich und rechtmäßig sowie hauptsächlich den unter
Artikel 5 der Richtlinie 78/687/EWG fallenden Tätig
keiten gewidmet haben und daß sie berechtigt sind,
diese Tätigkeiten unter denselben Bedingungen auszu
üben wie die Inhaber der Diplome, Prüfungszeugnisse
oder sonstigen Befähigungsnachweise nach Artikel 3
Buchstabe f).

Von dem in Absatz 1 genannten Erfordernis einer drei
jährigen Tätigkeit befreit sind Personen, die ein minde

Artikel 23

Diese Richtlinie gilt auch für Staatsangehörige der Mit
gliedstaaten, die nach der Verordnung (EWG) Nr.
1612/68 eine Tätigkeit im Sinne des Artikels 1 als
Angestellte ausüben oder ausüben werden.

Artikel 24

( 1 ) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen
Maßnahmen, um dieser Richtlinie binnen 18 Monaten
nach ihrer Bekanntgabe nachzukommen, und setzen die
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Kommission unverzüglich davon in Kenntnis. Italien
trifft diese Maßnahmen jedoch innerhalb einer Frist von
höchstens sechs Jahren, auf jeden Fall zu dem Zeit
punkt, zu dem es die erforderlichen Maßnahmen er
greift, um der Richtlinie 78 /687/EWG nachzukom
men.

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den
Wortlaut der wichtigsten innerstaatlichen Rechtsvor
schriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fal
lenden Gebiet erlassen.

Artikel 25

Falls sich bei der Anwendung dieser Richtlinie für einen
Mitgliedstaat größere Schwierigkeiten auf bestimmten
Gebieten ergeben sollten, prüft die Kommission diese
Schwierigkeiten in Zusammenarbeit mit diesem Staat
und holt die Stellungnahme des durch den Beschluß
75/365/EWG ( J) in der Fassung des Beschlusses
78/689/EWG (2) eingesetzten Ausschusses hoher
Beamter für das öffentliche Gesundheitswesen ein .

Die Kommission legt dem Rat gegebenenfalls geeignete
Vorschläge vor.

Artikel 26

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet .

Geschehen zu Brüssel am 25 . Juli 1978 .

Im Namen des Rates

Der Präsident

K. von DOHNANYI

( J) ABl . Nr. L 167 vom 30. 6 . 1975 , S. 19 .
(2 ) Siehe Seite 17 dieses Amtsblatts.
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RICHTLINIE DES RATES

vom 25 . Juli 1978

zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Tätigkeiten des
Zahnarztes

(78/687/EWG)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN — Aus Gründen der öffentlichen Gesundheit empfiehlt es
sich, innerhalb der Gemeinschaft nach einer gemeinsa
men Definition des Tätigkeitsbereichs der betreffenden
Berufsangehörigen zu streben. Diese kichtlinie ermög
licht vorerst noch keine vollständige Koordinierung des
Tätigkeitsbereichs des Zahnarztes in den einzelnen
Mitgliedstaaten.

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, daß die Ausbildung
des Zahnarztes diesem vom Beginn der Anwendung
dieser Richtlinie an die erforderlichen Fähigkeiten zur
Ausübung aller Tätigkeiten der Verhütung, Diagnose
und Behandlung von Anomalien und Krankheiten von
Zähnen, Mund und Kiefer sowie der dazugehörigen
Gewebe vermittelt.

Die mit dieser Richtlinie angestrebte Koordinierung der
Bedingungen für die Berufsausübung schließt eine wei
tere Koordinierung nicht aus.

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf die
Artikel 49, 57, 66 und 235 ,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments ( 1),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialaus
schusses (2),

in Erwägung nachstehender Gründe:

Die Koordinierung der Ausbildung in den Mitgliedstaa
ten im Hinblick auf die Verwirklichung der gegenseiti
gen Anerkennung der Diplome, Prüfungszeugnisse und
sonstigen Befähigungsnachweise des Zahnarztes im
Sinne der Richtlinie 78/686/EWG des Rates vom 25 .
Juli 1978 für die gegenseitige Anerkennung der Diplo
me, Prüfungszeugnisse und sonstigen Befähigungsnach
weise des Zahnarztes und für Maßnahmen zur Erleich
terung der tatsächlichen Ausübung des Niederlassungs
rechts und des Rechts auf freien Dienstleistungsver
kehr (3 ) kann in Anbetracht der Vergleichbarkeit der
Ausbildungsgänge auf die Forderung der Erfüllung von
Mindestbedingungen beschränkt werden, so daß die
Mitgliedstaaten im übrigen bei der Gestaltung der Aus
bildung freie Hand behalten.

Im Hinblick auf die gegenseitige Anerkennung der Di
plome, Prüfungszeugnisse und sonstigen Befähigungs
nachweise des Fachzahnarztes und im Hinblick darauf,
daß für alle Berufsangehörigen der Mitgliedstaaten eine
etwa gleiche Ausgangsbasis innerhalb der Gemeinschaft
geschaffen werden soll , hat sich eine gewisse Koordinie
rung der Ausbildungsbedingungen für Fachzahnärzte als
notwendig erwiesen. Zu diesem Zweck müssen be
stimmte Mindestbedingungen für den Zugang zur Wei
terbildung, deren Mindestdauer, die Art ihrer Durch
führung und den Ort, an dem sie erfolgt, sowie für die
Kontrolle der Weiterbildung festgelegt werden. Die
genannten Bedingungen betreffen nur solche Fachgebie
te, die mehreren Mitgliedstaaten gemeinsam sind.

Die mit dieser Richtlinie angestrebte Koordinierung
bezieht sich auf die Berufeausbildung der Zahnärzte.
Die meisten Mitgliedstaaten unterscheiden bisher nicht
zwischen der Ausbildung von Zahnärzten im Angestell
tenverhältnis und der Ausbildung von freiberuflich täti
gen Zahnärzten. Zur Förderung der uneingeschränkten
Freizügigkeit der Berufsangehörigen in der Gemein
schaft erscheint es daher notwendig, die Anwendung
dieser Richtlinie auf Zahnärzte im Angestelltenverhält
nis auszudehnen.

Zur Zeit der Bekanntgabe dieser Richtlinie werden in
Italien zahnärztliche Tätigkeiten nur von Ärzten ausge
übt, wobei diese in der Odontostomatologie spezialisiert
oder nicht spezialisiert sein können. Diese Richtlinie hat
zur Folge, daß Italien eine neue Berufsgruppe schaffen
muß, die berechtigt ist, zahnärztliche Tätigkeiten mit
einem anderen Befähigungsnachweis als dem des Arztes
auszuüben. Die Schaffung eines neuen Berufs erfordert
in Italien nicht nur die Einführung einer den Kriterien
dieser Richtlinie entsprechenden Fachausbildung, son
dern auch die Schaffung der Strukturen für den neuen
Beruf, wie beispielsweise der Zahnärztekammer. Ange
sichts des Umfangs der zu treffenden Maßnahmen ist
deshalb eine zusätzliche Frist zu gewähren, damit Italien
dieser Richtlinie nachkommen kann —

H ABl. Nr. C 101 vom 4. 8 . 1970, S. 19 .
(2) ABl . Nr. C 36 vom 28 . 3 . 1970, S. 19 .
(3 ) Siehe Seite 1 dieses Amtsblatts .
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HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: (3 ) Der Zugang zu dieser Ausbildung setzt den Besitz
eines Diploms oder eines Zeugnisses voraus, das in
einem Mitgliedstaat für das betreffende Studium die
Zulassung zu den Universitäten und Hochschulinstitu
ten mit anerkannt gleichem Niveau ermöglicht.

(4 ) Diese Richtlinie hindert die Mitgliedstaaten in
keiner Weise daran, den Inhabern von Diplomen, Prü
fungszeugnissen oder sonstigen Befähigungsnachweisen,
die nicht in einem Mitgliedstaat erworben wurden, die
Aufnahme und Ausübung der Tätigkeiten des Zahnarz
tes in ihrem Gebiet nach ihren innerstaatlichen Vor
schriften zu gestatten.

Artikel 2

( 1 ) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, daß die Weiter
bildung, die zum Erwerb eines Diploms, Prüfungszeug
nisses oder sonstigen Befähigungsnachweises eines
Fachzahnarztes führt, mindestens die nachstehenden
Bedingungen erfüllt :

a) sie setzt den Abschluß und die Anerkennung der
Gültigkeit eines fünfjährigen Studiums theoretischen
und praktischen Unterrichts auf Vollzeitbasis im
Rahmen der in Artikel 1 genannten Ausbildung oder
den Besitz der in Artikel 7 Absatz 1 der Richtlinie
78/686/EWG genannten Dokumente voraus;

b ) sie umfaßt sowohl theoretischen Unterricht als auch
eine praktische Ausbildung;

c) sie muß als Vollzeitausbildung für einen Zeitraum
von mindestens 3 Jahren unter Aufsicht der zustän
digen Behörden oder Stellen erfolgen;

d) sie muß in einem Universitätszentrum, einem Pflege-,
Lehr- und Forschungszentrum oder gegebenenfalls
in einer hierzu von den zuständigen Behörden oder
Stellen zugelassenen Einrichtung der zahnärztlichen
Versorgung erfolgen;

e) die Fachzahnarztanwärter müssen in den betreffen
den Abteilungen persönlich zur Mitarbeit herange
zogen werden und Verantwortung übernehmen.

(2 ) Die Mitgliedstaaten machen die Ausstellung eines
Diploms, Prüfungszeugnisses oder sonstigen Befähi
gungsnachweises eines Fachzahnarztes vom Besitz eines
der in Artikel 1 genannten zahnärztlichen Diplome,
Prüfungszeugnisse oder sonstigen zahnärztlichen Befä
higungsnachweise oder der in Artikel 7 Absatz 1 der
Richtlinie 78/686/EWG genannten Dokumente ab
hängig.

(3 ) Die Mitgliedstaaten bezeichnen innerhalb der in
Artikel 8 vorgesehenen Frist die Behörden oder Stellen,
die für die Ausstellung der in Absatz 1 genannten Di
plome, Prüfungszeugnisse und sonstigen Befähigungs
nachweise zuständig sind.

(4 ) Die Mitgliedstaaten können abweichende Vor
schriften zu Absatz 1 Buchstabe a) erlassen. Die von
einer solchen abweichenden Vorschrift Begünstigten
können sich nicht auf Artikel 4 der Richtlinie
78/686/EWG berufen.

KAPITEL I

AUSBILDUNGSVORAUSSETZUNGEN

Artikel 1

( 1 ) Die Mitgliedstaaten machen die Aufnahme und
Ausübung der Tätigkeiten des Zahnarztes unter den in
Artikel 1 der Richtlinie 78/686/EWG genannten Be
zeichnungen vom Besitz eines in Artikel 3 derselben
Richtlinie genannten Diploms, Prüfungszeugnisses oder
sonstigen Befähigungsnachweises abhängig, das bzw.
der garantiert, daß der Betreffende im Verlauf seiner
gesamten Ausbildungszeit folgende Kenntnisse und
Erfahrungen erworben hat:

a) angemessene Kenntnisse in den Wissenschaften, auf
denen die Zahnheilkunde beruht, und ein gutes
Verständnis für die wissenschafdichen Methoden
einschließlich der Grundsätze der Messung biologi
scher Funktionen, der Bewertung wissenschaftlich
evidenter Sachverhalte sowie der Analyse von
E)aten ;

b ) angemessene Kenntnis — soweit für die Ausübung
der Zahnheilkunde von Belang — des Körperbaus,
der Funktionen und des Verhaltens gesunder und
kranker Personen sowie des Einflusses der natür
lichen und sozialen Umwelt auf den Gesundheits
zustand des Menschen;

c) angemessene Kenntnis der Struktur und der Funk
tionen der Zähne, des Mundes, der Kiefer und der
dazugehörigen Gewebe, jeweils in gesundem und in
krankem Zustand, sowie ihr Verhältnis zur allge
meinen Gesundheit und zum allgemeinen physischen
und sozialen Wohlbefinden des Patienten;

d) angemessene Kenntnisse der klinischen Disziplinen
und Methoden, die ihm ein zusammenhängendes
Bild von den Anomalien, Beschädigungen und Ver
letzungen sowie Krankheiten der Zähne, des Mun
des, der Kiefer und der dazugehörigen Gewebe
sowie von der Zahnheilkunde unter dem Gesichts
punkt der Verhütung und Vorbeugung, der Dia
gnose und der Therapie vermitteln ;

e) angemessene klinische Erfahrung unter entspre
chender Leitung.

Diese Ausbildung muß ihm die erforderlichen Fähigkei
ten zur Ausübung aller Tätigkeiten der Verhütung,
Diagnose und Behandlung von Anomalien und Krank
heiten von Zähnen, Mund und Kiefer sowie der dazu
gehörigen Gewebe vermitteln.

(2) Eine solche zahnärztliche Ausbildung umfaßt
mindestens fünf Jahre theoretischen und praktischen
Unterricht auf Vollzeitbasis, der die im Anhang aufge
führten Fächer umfaßt, an einer Universität, an einem
Hochschulinstitut mit anerkannt gleichem Niveau oder
unter Aufsicht einer Universität.
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Mitgliedstaaten, in denen keine solchen Vorschriften
und Regeln bestehen, können die Ausübung bestimmter
in Absatz 1 genannter Tätigkeiten in einem mit den
übrigen Mitgliedstaaten vergleichbaren Maße naher
regeln oder beschränken.

KAPITEL III

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 3

( 1 ) Unbeschadet des Grundsatzes der Vollzeitausbil
dung nach Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe c) und bis zu
dem Zeitpunkt, zu dem der Rat die Beschlüsse gemäß
Absatz 3 gefaßt hat, können die Mitgliedstaaten eine
fachzahnärztliche Weiterbildung auf Teilzeitbasis unter
besonderen, von den zuständigen innerstaatlichen Be
hörden genehmigten Bedingungen zulassen, wenn eine
Ausbildung auf Vollzeitbasis aus stichhaltigen Gründen
nicht möglich wäre.

(2 ) Die Gesamtdauer der fachzahnärztlichen Weiter
bildung darf nicht aufgrund des Absatzes 1 verkürzt
werden. Das Niveau der Weiterbildung darf weder
dadurch, daß die Weiterbildung auf Teilzeitbasis erfolgt,
noch durch die Ausübung einer privaten Erwerbstätig
keit beeinträchtigt werden.

(3 ) Spätestens vier Jahre nach Bekanntgabe dieser
Richtlinie beschließt der Rat nach Überprüfung der
Lage auf Vorschlag der Kommission, ob die Bestim
mungen der Absätze 1 und 2 beizubehalten oder zu
ändern sind, und zwar mit Rücksicht darauf, daß die
Möglichkeit der Teilzeitweiterbildung unter bestimmten
Umständen, die für jedes Fachgebiet gesondert zu prü
fen sind, fortbestehen sollte.

Artikel 6

Bei den von Artikel 19 der Richtlinie 78/686/EWG
Begünstigten gelten die in Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe
a) genannten Voraussetzungen als erfüllt.

Bei der Anwendung des Artikels 2 Absatz 2 werden die
von Artikel 19 der Richtlinie 78/686/EWG Begünstig
ten den Inhabern eines der in Artikel 1 genannten Di
plome, Prüfungszeugnisse oder sonstigen Befähigungs
nachweise des Zahnarztes gleichgestellt.

Artikel 7

Diese Richtlinie gilt auch für diejenigen Staatsangehöri
gen der Mitgliedstaaten, die nach der Verordnung
(EWG) Nr. 1612/68 des Rates vom 15 . Oktober 1968
über die Freizügigkeit der Arbeitnehmer innerhalb der
Gemeinschaft (*) eine Tätigkeit des Zahnarztes im Sinne
des Artikels 1 der Richtlinie 78 /686/EWG im Ange
stelltenverhältnis ausüben oder ausüben werden.

Artikel 4

Als Übergangsmaßnahme können die Mitgliedstaaten,
deren Rechts- und Verwaltungsvorschriften zum Zeit
punkt der Bekanntgabe dieser Richtlinie eine fachärzt
liche Weiterbildung auf Teilzeitbasis vorsehen, diese
Vorschriften abweichend von Artikel 2 Absatz 1 Buch
stabe c) und Artikel 3 weiterhin auf die Personen an
wenden, die ihre fachärztliche Weiterbildung spätestens
vier Jahre nach Bekanntgabe dieser Richtlinie begonnen
haben. Diese Frist kann verlängert werden, wenn der
Rat keinen Beschluß nach Artikel 3 Absatz 3 gefaßt hat.

Artikel 8

( 1 ) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen
Maßnahmen, um dieser Richtlinie binnen achtzehn
Monaten nach ihrer Bekanntgabe nachzukommen, und
setzen die Kommission unverzüglich davon in Kenntnis.
Italien trifft diese Maßnahmen jedoch innerhalb einer
Frist von höchstens sechs Jahren.

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den
Wortlaut der wichtigsten innerstaatlichen Rechtsvor
schriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fal
lenden Gebiet erlassen.

KAPITEL II

TÄTIGKEITSBEREICH

Artikel 5

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, daß die Zahnärzte
allgemein zur Aufnahme und Ausübung der Tätigkeiten
der Verhütung, Diagnose und Behandlung von Anoma
lien und Krankheiten der Zähne, des Mundes und der
Kiefer und des dazugehörigen Gewebes zugelassen
werden, wobei die für den Beruf des Zahnarztes im
Zeitpunkt der Bekanntgabe dieser Richtlinie maßgebli
chen Rechtsvorschriften und Standesregeln einzuhalten
sind.

Artikel 9

Falls sich bei der Anwendung dieser Richtlinie für einen
Mitgliedstaat größere Schwierigkeiten auf bestimmten
Gebieten ergeben sollten, prüft die Kommission diese
Schwierigkeiten in Zusammenarbeit mit diesem Staat
und holt die Stellungnahme des durch den Beschluß

(!) ABl . Nr. L 257 vom 19. 10. 1968 , S. 2 .
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Geschehen zu Brüssel am 25 . Juli 1978 .75 /365/EWG (*) in der Fassung des Beschlusses
78/689/EWG (2) eingesetzten Ausschusses hoher
Beamter für das öffentliche Gesundheitswesen ein.

Die Kommission legt dem Rat gegebenenfalls geeignete
Vorschläge vor.

Artikel 10

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Im Namen des Rates

Der Präsident

K. von DOHNANYI

H ABl. Nr. L 167 vom 30. 6 . 1975 , S. 19 .
(2) Siehe Seite 17 dieses Amtsblatts .
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ANHANG

Stadienprogramm für Zahnärzte

Das Programm der Studien, die zu einem Diplom, Prüfungszeugnis oder einem sonstigen Befähigungs
nachweis des Zahnarztes führen, umfaßt mindestens die nachstehenden Fächer. Der Unterricht in einem
oder mehreren dieser Fächer kann im Rahmen der anderen Fächer oder in Verbindung mit ihnen erteilt
werden.

a ) Grundfächer
Chemie,
Physik,
Biologie.

b ) Medizinisch-biologische und allgemein-medizinische Fächer
Anatomie,
Embryologie,
Histologie, einschließlich Zytologie,
Physiologie,
Physiologische Chemie,
Pathologische Anatomie,
Allgemeine Pathologie,
Pharmakologie,
Mikrobiologie,
Hygiene,
Präventivmedizin und Epidemiologie,
Röntgenologie,
Physiotherapie,
Allgemeine Chirurgie,
Innere Medizin, einschließlich Kinderheilkunde,
Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde,
Haut- und Geschlechtskrankheiten,
Allgemeine Psychologie — Psychopathologie — Neuropathologie,
Anästhesiologie .

c) Spezifische Fächer der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
Zahnärztliche Prothetik,
Dentale Technologie,
Zahnerhaltungskunde,
Präventive Zahnheilkunde,
Anästhesiologie in der Zahn-, Mund- und Kieferchirurgie,
Spezielle Chirurgie,
Spezielle Pathologie der Mundhöhle,
Klinik der Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten,
Kinderzahnheilkunde,
Kieferorthopädie,
Parodontologie,
Zahnärztliche Röntgenologie,
Spezielle Physiologie des Kauorgans,
Berufs-, Gesetzes- und Standeskunde,
Soziale Aspekte der zahnärztlichen Tätigkeit.



24. 8 . 78 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 233/15

BESCHLUSS DES RATES

vom 25 . Juli 1978

zur Einsetzung eines Beratenden Ausschusses für die zahnärztliche Ausbildung

(78/688/EWG)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN — — Gedankenaustausch und Konsultationen, um zu
gemeinsamen Konzeptionen hinsichtlich des in der
zahnärztlichen Ausbildung zu erreichenden Niveaus
sowie gegebenenfalls über Struktur und Inhalt dieser
Ausbildung zu gelangen;

— ständige Beobachtung des Prozesses der Anpassung
der zahnärzdichen Ausbildung an die Entwicklung
der zahnmedizinischen Wissenschaft und der Lehr
methoden.

(3 ) Der Ausschuß übermittelt der Kommission und den
Mitgliedstaaten seine Stellungnahmen und Empfehlun
gen, die gegebenenfalls Vorschläge zur Änderung der die
zahnärztliche Ausbildung betreffenden Bestimmungen
der Richtlinien 78/686/EWG (*) und 78/687/EWG (2)
enthalten.

(4) Der Ausschuß berät die Kommission auch in jeder
anderen Frage der zahnärztlichen Ausbildung, die die
Kommission ihm zuweist.

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,

nach Kenntnisnahme von dem Entwurf der Kommis
sion,

in Erwägung nachstehender Gründe :

In seiner Entschließung vom 6. Juni 1974 betreffend die
gegenseitige Anerkennung der Diplome, Prüfungszeug
nisse und sonstigen Befähigungsnachweise hat sich der
Rat für die Einsetzung beratender Ausschüsse ausge
sprochen.

Im Rahmen der gegenseitigen Anerkennung der Diplo
me, Prüfungszeugnisse und sonstigen Befähigungsnach
weise des Zahnarztes muß ein vergleichbar hohes Aus
bildungsniveau gewährleistet sein.

Um dieses Ziel zu erreichen, empfiehlt es sich, einen
Beratenden Ausschuß zur Beratung der Kommission
einzusetzen —

Artikel 3

( 1 ) Der Ausschuß besteht aus drei Sachverständigen je
Mitgliedstaat, und zwar

— einem aus dem Berufsstand der praktizierenden
Zahnärzte,

— einem aus den Hochschuleinrichtungen für Zahn
medizin,

— einem aus den zuständigen Behörden des Mitglied
staats.

(2 ) Jedes Mitglied hat einen Stellvertreter. Der Stellver
treter ist berechtigt, an den Sitzungen des Ausschusses
teilzunehmen.

(3 ) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Mitglieder
und Stellvertreter werden von den Mitgliedstaaten
benannt. Die in Absatz 1 unter dem ersten und dem
zweiten Gedankenstrich aufgeführten Mitglieder und
ihre Stellvertreter werden auf Vorschlag des Berufsstan
des der praktizierenden Zahnärzte bzw. der Hochschul
einrichtungen für Zahnmedizin benannt. Die so benann
ten Mitglieder und Stellvertreter werden vom Rat er
nannt.

BESCHLIESST:

Artikel 1

Es wird ein Beratender Ausschuß für die zahnärztliche
Ausbildung, nachstehend „Ausschuß" genannt, bei der
Kommission eingesetzt.

Artikel 2

( 1 ) Aufgabe des Ausschusses ist es , zur Gewährleistung
eines vergleichbar anspruchsvollen Niveaus der zahn
ärztlichen Ausbildung — und zwar sowohl der Ausbil
dung zum Zahnarzt als auch der Weiterbildung zum
Fachzahnarzt — in der Gemeinschaft beizutragen.

(2 ) Dazu bedient er sich insbesondere der folgenden
Mittel :

— umfassender Informationsaustausch über die Me
thoden der Ausbildung sowie über Inhalt, Niveau
und Aufbau des theoretischen und praktischen
Unterrichts in den Mitgliedstaaten;

( 1 ) Siehe Seite 1 dieses Amtsblatts .
(2) Siehe Seite 10 dieses Amtsblatts.
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Artikel 6

Der Ausschuß kann Arbeitsgruppen einsetzen und in
allen besonderen Fragen, die sich bei seiner Arbeit erge
ben, Beobachter oder Sachverständige zur Unterstüt
zung heranziehen oder zulassen.

Artikel 7

Die Kommission nimmt die Sekretariatsgeschäfte des
Ausschusses wahr.

Geschehen zu Brüssel am 25 . Juli 1978 .

Im Namen des Rates

Der Präsident

K. von DOHNANYI

Artikel 4

( 1 ) Die Amtszeit der Mitglieder des Ausschusses be
trägt drei Jahre. Nach Ablauf dieser drei Jahre bleiben
die Mitglieder im Amt, bis ein Nachfolger für sie bestellt
oder ihre Amtszeit erneuert wird.

(2) Vor Ablauf der drei Jahre endet die Amtszeit eines
Mitglieds durch seinen Rücktritt, Tod oder Ersetzung
durch ein anderes Mitglied nach dem in Artikel 3 vorge
sehenen Verfahren. Das neue Mitglied wird für die
Dauer der noch verbleibenden Amtszeit ernannt.

Artikel 5

Der Ausschuß wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzen
den und zwei stellvertretende Vorsitzende. Er gibt sich
eine Geschäftsordnung. Die Tagesordnung für die Sit
zungen wird vom Vorsitzenden des Ausschusses im
Benehmen mit der Kommission festgelegt.
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BESCHLUSS DES RATES

vom 25 . Juli 1978

zur Änderung des Beschlusses 75/365/EWG zur Einsetzung eines Ausschusses hoher
Beamter für das öffentliche Gesundheitswesen

(78/68 9/EWG)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,

nach Kenntnisnahme von dem Entwurf der Kommis
sion,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Durch seinen Beschluß 75/365/EWG ( 1 ) hat der Rat
einen Ausschuß hoher Beamter für das öffentliche
Gesundheitswesen zu dem Zweck eingesetzt, die
Schwierigkeiten, die sich bei der Durchführung der
Richtlinien auf dem Gebiet des Niederlassungsrechts
und des freien Dienstleisungsverkehrs der Ärzte ergeben
könnten, festzustellen und zu analysieren, alle zweck
dienlichen Informationen über die Bedingungen der
ärztlichen Behandlung in den Mitgliedstaaten zu sam
meln und Stellungnahmen abzugeben, die als Leitlinien
für die Arbeit der Kommission im Hinblick auf einige
Änderungen der genannten Richtlinien dienen können.
Dieser Beschluß wurde durch den Beschluß
77/455/EWG (2) geändert, durch den der Ausschuß
hoher Beamter für das öffentliche Gesundheitswesen mit
der gleichen Aufgabe betraut worden ist in Verbindung
mit der Anwendung der Maßnahmen, die der Rat im
Bereich der tatsächlichen Ausübung des Niederlassungs
rechts und des freien Dienstleistungsverkehrs der für die
allgemeine Pflege verantwortlichen Krankenschwestern
und Krankenpfleger genehmigt hat.

Die Anwendung der Maßnahmen, die der Rat im Be
reich der tatsächlichen Ausübung des Niederlassungs
rechts und des Rechts auf freien Dienstleistungsverkehr
sowie der Koordinierung der Rechts- und Verwaltungs
vorschriften über die Tätigkeiten der Zahnärzte geneh
migt hat, kann Probleme aufwerfen, die ebenfalls ge
meinsam geprüft werden müßten.

Es ist zweckmäßig, mit dieser Aufgabe den Ausschuß
hoher Beamter für das öffentliche Gesundheitswesen zu
betrauen.

Dementsprechend ist die Aufgabe dieses Ausschusses zu
erweitern —

BESCHLIESST :

Einziger Artikel

Artikel 2 des Beschlusses 75/365/EWG erhält folgende
Fassung:
„Artikel 2

Aufgabe des Ausschusses ist es ,

— die Schwierigkeiten, die sich bei der Durchfüh
rung der Richtlinien 75/362/EWG (3 ),
75/3 63/EWG (4), 77/452/EWG (5),
77/453 /EWG (6), 78 /686/EWG (7 ) und
78 /687/EWG (8 ) ergeben könnten, festzustellen
und zu analysieren;

— alle zweckdienlichen Informationen über

— die Bedingungen der allgemeinen und fach
ärztlichen Behandlung in den Mitgliedstaa
ten zu sammeln ;

— die Bedingungen der Krankenpflege zu
sammeln, die in den Mitgliedstaaten von den
Krankenschwestern und Krankenpflegern,
die für die allgemeine Pflege verantwortlich
sind, geleistet wird ;

— die Bedingungen der allgemeinen zahnärztli
chen Behandlung und der fachzahnärztli
chen Behandlung in den Mitgliedstaaten zu
sammeln;

— Stellungnahmen abzugeben, die als Leitlinien für
die Arbeit der Kommission im Hinblick auf
etwaige Änderungen der genannten Richtlinien
dienen können."

Geschehen zu Brüssel am 25 . Juli 1978 .

Im Namen des Rates

Der Präsident
K. von DOHNANYI

(3 ) ABl. Nr. L 167 vom 30. 6 . 1975 , S. 1 .
(4) ABl. Nr. L 167 vom 30. 6 . 1975 , S. 14 .
( 5) ABl. Nr. L 176 vom 15 . 7. 1977, S. 1 .
( 6) ABl. Nr. L 176 vom 15 . 7. 1977, S. 8 .
( 7) Siehe Seite 1 dieses Amtsblatts .
( 8) Siehe Seite 10 dieses Amtsblatts . •

(!) ABl. Nr. L 167 vom 30. 6 . 1975 , S. 19 .
(2 ) ABl. Nr. L 176 vom 15 . 7 . 1977, S. 13 .
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